Satzung

Des Bürgervereins „Nord e. V.“

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein trägt den Namen „Nord e.V.“

(2) Er hat den Sitz in 

KJH „Oase“

Im Brunnenhof 9

39126 Magdeburg

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Vereinszweck

Zweck des Vereins ist 

(1) Die Wahrung und Vertretung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Bereich des öffentlichen Lebens unseres Stadtteils 

(2) Förderung und Unterstützung der Bürger

(3) Förderung der Jugend- und Altenhilfe

(4) Kulturelle Betätigung, die in erster Linie der Freizeit dienen

(5) Begleitende Unterstützung der Bürger und die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzept

(6) Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger untereinander, mit der Stadtverwaltung und mit den politischen Entscheidungsgremien

(7) Aktivitäten, die geeignet sind, die Lebensqualität in unserem Stadtteil zu fördern.

§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede natürliche Person ab dem vollendeten 16.tem  Lebensjahr werden, die gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern und ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.

(2) Die Aufnahme als Mitglied in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Im Falle der Ablehnung ist der Antrag der Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgültig.

§ 5 Verlust der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, schriftliche Austrittserklärung oder Ausschluss aus dem Verein. 

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

(1) wegen Zahlungsrückstand von mehr als drei Monatsbeiträgen, und Nichtzahlung trotz Mahnung 

(2) wegen eines schweren Vergehens 

1. gegen die Interessen des Vereins oder 

2. gegen die Satzung und 

3. wegen unehrenhafter Handlungen. 

Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Das auszuschließende Mitglied ist dazu 2 Wochen vorher einzuladen.

Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben die aufgrund der bisherigen Mitgliedschaft bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein unberührt.

§ 6 Stimmrecht und Wählbarkeit

(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahre.

(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

(3) Gewählt werden können alle volljährigen und vollgeschäftsfähigen Mitglieder des Vereins.

§ 7 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

(1) Die Mitgliederversammlung

(2) Der Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:

1. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder,

2. die Wahl des Kassenprüfers,
3. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr,

4. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,

5. die Beschlussfassung über die Satzänderung und die Auflösung des Vereins und

6. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags. Näheres regelt die Finanzordnung. (Somit muss bei Beitragsänderung kein Notar besucht werden.)

(2) Zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung sind sämtliche Mitglieder berechtigt. Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr abgehalten. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung des Vorstands unter Einbehaltung einer Frist von zwei Wochen. Der Einladung sind die Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden Beschlussfassungen beizufügen.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen einzuberufen, wenn es:

1. der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit oder

2. ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder schriftliche eine außerordentliche Mitgliederversammlung beantragt.

(4) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufende Mitgliederversammlung. Sie entscheidet  mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Der Mehrheitsbeschluss ist für alle Mitglieder des Vereins bindend. Die Abstimmung kann offen oder auf Beschluss der Mitgliederversammlung geheim erfolgen.

(5) Die gefassten Beschlüsse sind vom Schriftführer des Vereins zu protokollieren und den Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. Das Protokoll ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

(6) Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu der Mitgliederversammlung sachkundige Personen oder Gäste einladen. Diese haben kein Stimmrecht.

§ 9 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus:

1. Dem Vorsitzenden, 

2. Dem stellvertretenden Vorsitzenden,

3. Dem Kassierer,

4. Dem Schriftführer

5. Und drei Beisitzern.

(2) Vorstand im Sinne des BGB § 26, sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassierer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich, und zwar zu zweit. 

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen haushaltsrechtlicher Möglichkeiten entgeltlich und der Grundlage eines Vertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach  § 3 Nr. 26 a EstG ausgeübt werden.
(3) Der Vorstand ist zuständig für:

1. die Führung der laufenden Geschäfte,

2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

3. die Verwaltung des Vereinsvermögens,

4. die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr,

5. die Buchführung,

6. die Erstellung des Jahresberichts,

7. die Vorbereitung und

8. die Einberufung der Mitgliederversammlung

(4) Weiteres regelt die Geschäftsordnung.

§ 10 Protokollierung der Sitzung

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands ist ein Protokoll anzufertigen, dass von dem Schriftführer und dem Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

§ 11 Wahlen

Der Vorstand und die Kassenprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Eine Wiederwahl ist zulässig.

§ 12 Geschäftsjahr und Kassenprüfung

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Kasse des Vereins wird durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins gewählten Kassenprüfers geprüft.  Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordentlicher Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Kassierer.

§ 13 Rechte und Pflichten

(1) Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereinszweckes an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des Vereins zu halten.

(3) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fälligkeiten werden von der Mitgliederversammlung beschlossen bzw. Finanzordnung geregelt.

§ 14 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf einer Tagesordnung darf nur der Punkt „Auflösung des Vereins“ stehen. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn

1. Der Vorstand mit einer Mehrheit von dreiviertel aller Mitglieder beschlossen hat

2. zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.

(2) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigen Mitglieder anwesend sind. Falls die fünfzig Prozent der stimmberechtigen Mitglieder nicht zur außerordentlichen Mitgliederversammlung erschienen sind, kann nach fünfzehn Minuten erneut eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.

(3) Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von dreiviertel der erschienen Mitglieder erfolgen.

(4) Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.

(5) Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinen Anspruch an das Vereinsvermögen. Bei Vereinsauflösung fällt das Vereinsvermögen an den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
§ 15 sprachliche Gleichstellung

Die verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in männlicher wie in weiblicher Form.

§ 16 Inkrafttreten

Die vorliegende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt.

Die Satzung tritt mit dem Datum vom 11.08.2010 in Kraft. 

Magdeburg, 11.08.2010

Unterschrift:

1. gez.

2. gez.

3. gez.

4. gez.

5. gez.

6. gez.

7. gez.

8. gez.

9. gez.

10. gez.

11. gez.

12. gez.

13. gez.

